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 Bayerisches Wohnungsbauprogramm 
 
Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg 
fördern den Bau und den Ersterwerb von Miet-
wohnraum in Mehrfamilienhäusern im Bayeri-
schen Wohnungsbauprogramm. Die Förderung 
besteht aus einer Grundförderung mit einem 
Baudarlehen und ergänzenden Zuschüssen für 
den Bauherrn oder Ersterwerber und einer Zu-
satzförderung mit einem laufenden Zuschuss 
zur Wohnkostenentlastung der Mieter. 
 
Zur Grundförderung für den Bauherrn gehören 
ein objektabhängiges und ein belegungsabhän-
giges Baudarlehen. Mit dem objektabhängigen 
Baudarlehen werden Belegungsrechte an neu 
zu schaffenden Mietwohnungen erworben, de-
ren höchstzulässige Miete sich an der ortsübli-
chen Miete orientiert.  

 

Durch das belegungsabhängige Baudarlehen 

wird diese Miete entsprechend dem Mieterein-

kommen bis auf die jeweils zumutbare Miet-

höhe herabsubventioniert. 

 
Auf die Bewilligung von Fördermitteln besteht 
kein Rechtsanspruch. 
 
Diese Broschüre kann und will das persönliche 
Beratungsgespräch nicht ersetzen. Auch kön-
nen sich kurzfristige Änderungen der Fördervo-
raussetzungen oder Modalitäten ergeben. Für 
weitere Auskünfte und Einzelheiten – auf jeden 
Fall vor Antragstellung – steht die Bewilli-
gungsstelle Nürnberg – Stab Wohnen – 

gerne zur Verfügung. 
 
 
 

 

 Geld für nachhaltigen Mietwohnungsbau 
 
Die Bauprojekte sollen eine gute Gestaltung 

und einen hohen Wohnwert bieten. Um diesen 

Standard zu erreichen, müssen bestimmte Vo-

raussetzungen erfüllt sein. 

Gefördert werden: 

 Wohnobjekte, bei denen die Gebäudepla-
nung und das Bauprogramm die zulässige 
Nutzung des Grundstücks ausschöpfen. Die 
Erschließungsflächen - auch auf den Grund-
stücken - sollen möglichst klein, die oberir-
dischen Versiegelungsflächen möglichst 
gering gehalten werden, 

 angemessen große und wirtschaftlich ge-
plante Wohnungen, 

 Wohnungen, die für Familien geeignet sind. 
Der Grundriss sollte aber in jedem Fall so 
aussehen, dass die Wohnungen den unter-
schiedlichen Ansprüchen wechselnder Mie-
ter gerecht werden, 

 besondere Wohnformen wie z.B. Wohnge-
meinschaften zur gegenseitigen Unterstüt-
zung im Alter oder betreute Wohngemein-
schaften, 

 
Wohnungen, die barrierefrei nach DIN 18040-
2:2011-9 Teil 2 gestaltet sind. Die Wohnungen 
einer Ebene müssen stufenlos erreichbar sein. 
 

 
Nicht gefördert werden: 

 Bauvorhaben, bei denen vor der Bewilligung 
der Fördermittel mit dem Bau begonnen wor-
den ist, 

 Wohnungen, die in ihrer Bauausführung und 
Ausstattung nicht allgemein üblichen und 
nicht durchschnittlichen Wohnbedürfnissen 
entsprechen. 

 
Der Freistaat Bayern legt besonderen Wert auf 
flächensparendes, ökologisches und energieef-
fizientes Bauen. Die Förderbausteine „Nachhal-
tigkeit in der Wohnraumförderung“ ermöglichen 
die flexible Kombination verschiedenster Maß-
nahmen zur Reduzierung von schädlichen 
Treibhausgasen und zur Einsparung fossiler 
Energieträger. 
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Mieter  Wohnqualität = Lebensqualität 
 
Aus den genannten Förderkriterien wird deut-
lich, dass der Freistaat Bayern und die Stadt 
Nürnberg auf gute Wohnqualität achten und da-
mit ein Stück Lebensqualität für die zukünftigen 
Mieter und Mieterinnen fördern. Deshalb wer-
den keine Fördermittel bewilligt, wenn der 
Wohnraum wegen seiner Lage, Größe, Planung 
und Ausführung keinen ausreichenden Wohn-
wert besitzt oder zum dauernden Wohnen un-
geeignet ist, wie Behelfs- und Primitivbauten, 
Wohnlauben, Wochenendhäuser oder Wohn-
container.

Nicht zu groß bauen 
Bei der Planung müssen die festgelegten Grö-

ßen beachtet werden (siehe Tabelle). In Einzel-

fällen können die Grenzwerte überschritten 

werden. Wird eine Wohnung beispielsweise 

rollstuhlgerecht nach DIN 18040 Teil 2 geplant, 

kann die Wohnfläche bis zu 15 m² mehr betra-

gen.

 
 

 

Die angemessene Größe von Mietwohnungen beträgt höchstens: 

Wohnungstyp Haushaltsgröße Wohnfläche bis zu ... m² (zuzügl. Balkon) 

1-Zimmer-Wohnung 1 Person 40 

2-Zimmer-Wohnung 1 Person 50 

2-Zimmer-Wohnung 2 Personen 55 

3-Zimmer-Wohnung 2 Personen 65 

3-Zimmer-Wohnung 3 oder 4 Personen 75 

4-Zimmer-Wohnung 4 Personen 90 

Die Wohnfläche einer Wohnung muss mindes-
tens 35 m² betragen. 

Ab 5 Personen kann für jede weitere Person 
im Haushalt die Wohnfläche bis zu  
15 m² größer sein. 

 
 

 

 

 Die Einkommensgrenzen bestimmen die Mieterstruktur 
 
Die geförderten Wohnungen sind für Mieter be-
stimmt, die bestimmte Einkommensgrenzen 
des Art. 11 des Bayerischen Wohnraumförde-
rungsgesetzes (BayWoFG) nicht überschreiten. 
Die Berechnung der Einkommensgrenze ist in-
dividuell und abhängig von der Größe des 
Haushalts, von Pauschalabzügen, Freibeträgen 
etc.

In jedem Fall liegt das jährliche Bruttoeinkom-
men wesentlich über dieser Grenze. In der 
nachfolgenden Tabelle sind beispielhaft Haus-
halte mit dem maximalen Jahresbruttoeinkom-
men aufgezeigt.

 
 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

Haushaltstyp Einkommens- 

grenze 
 

entsprechendes 

Bruttoeinkom-
men jährl. etwa  

Einkommens 

grenze 
 

entsprechendes 

Bruttoeinkom-
men jährl. etwa  

Einkommens 

grenze 

entsprechendes 

Bruttoeinkom-
men jährl. etwa  

 

Alleinstehend 

 

17.500 EUR 

 

26.200 EUR 

 

22.900 EUR 

 

33.900 EUR 

 

28.300 EUR 

 

41.700 EUR 

 

Ehepaar 

 

27.500 EUR 

 

40.500 EUR 

 

35.350 EUR 

 

51.700 EUR 

 

43.200 EUR 

 

62.900 EUR 

 

Ehepaar mit 1 Kind 

 

37.400 EUR 

 

54.700 EUR 

 

47.250 EUR 

 

68.700 EUR 

 

57.100 EUR 

 

82.800 EUR 

 

Ehepaar mit 2 Kindern 

 

47.300 EUR 

 

68.800 EUR 

 

59.150 EUR 

 

85.700 EUR 

 

71.000 EUR 

 

102.700 EUR 

 
Ehepaar mit 3 Kindern 

 
57.200 EUR 

 
82.900 EUR 

 
71.050 EUR 

 
102.700 EUR 

 
84.900 EUR 

 
122.500 EUR 

1) Annahmen: Arbeitnehmerhaushalt mit einem Einkommen, bei einem Pauschalabzug für Werbungskosten sowie von 30% für 

die Entrichtung von Steuern und laufenden Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur Altersversorgung.  
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Zwei Baudarlehen 
 

 
Der Bauherr oder Ersterwerber erhält zwei Bau-
darlehen: ein objektabhängiges Darlehen und 
ein belegungsabhängiges Darlehen, mit dem 
die Zusatzförderung erwirtschaftet wird. Dafür 
stellt der Investor die geförderten Wohnungen 
zur örtlichen durchschnittlichen Miete bereit und 
verpflichtet sich zu einer bestimmten Belegung. 
Die Mieter erhalten einen einkommensabhängi-
gen Zuschuss (Subjektförderung), der ihre Miet-
belastung auf eine zumutbare Höhe senkt. 

 
 

 Das objektabhängige 
 Baudarlehen 
 

Der Festbetrag des Darlehens beträgt – ab-
hängig von der Gesamtwirtschaftlichkeit des 
Vorhabens  

 bei 25 Jahren Bindung bis zu 40 %  

 bei 40 Jahren Bindung bis zu 50 % 

 bei 55 Jahren Bindung bis zu 60 %  

der Kosten der Kostengruppen 300 Bauwerk- 
Baukonstruktion und 400 Bauwerk- Techni-
sche Anlagen nach DIN 276, Ausgabe 1993 
je m² geförderter Wohnfläche.  
 
Die Konditionen sind:  

 0,5 % Zins während der Belegungsbin-

dung (danach Anpassung an Kapital-
marktzins) 

 1 % bis max. 4 % Tilgung ab 4. Jahr  

 3 % einmaliger Verwaltungskostenbei-
trag. 

 
Der Festbetrag kann für die Schaffung von 
rollstuhlgerechten Wohnungen um 15 % er-
höht werden. 
 

 

 Das belegungsabhängige 
 Baudarlehen 
 

Die Höhe des Baudarlehens wird so bemes-
sen, dass sich aus den Zinserträgen (bei ei-
nem rechnerischen Ansatz von 4,75%) der 
Zuschuss für die Mieter erwirtschaftet. 
 
Die Konditionen sind:  

 2,75% Zins während der Belegungsbin-

dung (danach Anpassung an Kapital-
marktzins) 

 1 % Tilgung ab dem 16. Jahr 
 
 

 Zuschüsse für den Bau- 
 herren 

 

 Der Bauherr erhält einen allgemeinen Zu-
schuss von bis zu 600 EUR je m² geförder-
ter Wohnfläche. 

 Förderbaustein „drauf und dran – nachhal-
tig erneuern und erweitern“ 

 Wird ein bestehendes Gebäude um min-
destens 20 % erweitert und zugleich ener-
getisch verbessert (Effizienzhaus gemäß 
BEG WG) wird für die Erweiterung der all-
gemeine Zuschuss von 600 Euro auf bis zu 
750 Euro erhöht; für den modernisierten 
Gebäudeteil beträgt der allgemeine Zu-
schuss bis zu 600 Euro je m² Wohnfläche. 

 Förderbaustein „Nachhaltigkeitszuschuss“ 

 Bei besonders nachhaltigen Vorhaben, 
das sind solche, bei denen zum Beispiel 
nachwachsende Rohstoffe, lokale Erzeu-
gung erneuerbarer Energien und Klimaan-
passungsmaßnahmen zum Einsatz kom-
men, kann zusätzlich ein Zuschuss von bis 
zu 200 Euro je m² Wohnfläche gewährt 
werden. 

 Förderbaustein „Ortskernzuschuss“ 

 Für Projekte in städtebaulich voll integrier-
ten Gebieten wird ein ergänzender Zu-
schuss von bis zu 100 Euro je m² Wohnflä-
che gewährt. 

 

           

 Besondere Wohnformen 
 

 
Bei der Verwirklichung besonderer Wohnfor-
men, z. B. betreute Wohngemeinschaften für 
Senioren, können zusätzliche bauliche Maß-
nahmen, etwa die Einrichtung eines Pflegeba-
des mit einem Zuschuss von bis zu 10.000 Euro 
gefördert werden. 
 

 

 Belegungsbindung 
 
Bindungsdauer: 25,40 oder 55 Jahre Woh-
nungsbelegung:  

 Mieter der Einkommensstufe 1. Diese Mie-

tergruppe wird von der Stadt vorgeschlagen. 

 Mieter der Einkommensstufen 2 und 3. für 
dieses Gruppen sucht der Vermieter die Mie-
ter selbst aus.  

 Die Mieter müssen über eine Vormerkkarte 
bzw. eine Wohnberechtigungsbescheini-
gung verfügen. 
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 Verlängerung von Bele- 
 gungs- u. Mietbindungen  
 

Miet- und Belegungsbindungen an seit dem 1. 
Januar 2000 im Rahmen der EOF geförderten 
Mietwohnungen, die innerhalb der nächsten 
fünf Jahren auslaufen, können auf Antrag des 
Förderempfängers durch eine neue Förderent-
scheidung für weitere 15 Jahre unmittelbar an-
schließend an das bisherige Bindungsende ver-
längert werden. Die Konditionen für die Fortfüh-
rung der Darlehen sind: 

 objektabhängiges Darlehen: 
Zinssatz wie zum Zeitpunkt der Bewilli-
gung 

 belegungsabhängiges Darlehen: 

 Zinssatz wie für eine Neubewilligung 
 zum jeweils aktuellen Zeitpunkt 

 

 Miete 
 

 
Die Erstvermietungsmiete orientiert sich am 
Nürnberger Mietenspiegel und wird in Abspra-
che mit dem Bauherrn festgelegt. Bei einem 
Neubau liegt sie aktuell in der Regel bei maxi-
mal 12,28 EUR/ m² Wohnfläche. 
 
Für Mieterhöhungen während der Bindungs-
dauer gelten §§ 558 und 559 BGB, jedoch ist in 
den ersten fünf Jahren nach Bezugsfertigkeit 
keine Erhöhung möglich; anschließend kann 
die Miete nach jeweils weiteren drei Jahren um 
bis zu 7,5 % erhöht werden. 
 
 
 

 
 
 
 

          Zuschuss für den Mieter 
 
  

Der Mieter erhält einen Zuschuss, der den Un-
terschied zwischen der Erstvermietungsmiete 
zu der für ihn nach seinem Einkommen zumut-
baren Miete ausgleicht. Die zumutbare Miete 
erhöht sich je Einkommensstufe um 1,00 EUR 
je m² Wohnfläche. 
 
Beträgt der Unterschied zwischen der zumutba-
ren Miete und der höchstzulässigen Miete we-
niger als 1,00 EUR oder übersteigt das Einkom-
men die Grenze der Stufe 3, entfällt der Zu-
schuss. 
 

         Städtisches Darlehen 

 
Die Stadt Nürnberg gewährt – falls erforderlich 
- für den Bau von Mietwohnungen für Mieter in-
nerhalb der Einkommensgrenze der Stufe 1 
komplementär zu dem staatlichen objektabhän-
gigen Baudarlehen ein eigenes städtisches 
Wohnungsbaudarlehen 
 
Die Konditionen sind: 

0,5 %  Zins 
2,5 %  Tilgung

Weitere Fördermöglichkeiten für Mietwohnungen gibt es 
 
►   für die Anpassung von Wohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung 
►   im Bayerischen Modernisierungsprogramm 
 

 Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne!  
 Für Informationen wenden Sie sich an den 
 
  Stab Wohnen 
  Marienstraße 6, 90402 Nürnberg 

  www.wohnen.nuernberg.de 
  e-mail: stab.wohnen@stadt.nuernberg.de 
  Telefon: 231-22422 
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